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Antrag  

der Fraktionen von  CDU und Bündnis 90/Die Grünen 

 

Schutz von Kandidatinnen und Kandidaten zu Wahlen 

 

 

Der Landtag wolle beschließen:  

Der Landtag begrüßt, dass die Landesregierung einen Entwurf zur Änderung von 

Rechtsvorschriften, die die notwendigen Angaben von Kandidatinnen und 

Kandidaten zu Wahlen regeln, erarbeitet. Die Landesregierung wird gebeten, die 

Gemeinde- und Kreiswahlordnung sowie die Landeswahlordnung so zu ändern, dass 

den Kandidatinnen und Kandidaten zu Wahlen über die bisherigen Bestimmungen 

hinaus die Möglichkeit eingeräumt wird, statt der vollständigen Wohnanschrift 

lediglich den Wohnort und die Postleitzahl auf dem Stimmzettel anzugeben.  

 

Begründung: 

Auch in Schleswig-Holstein kommt es zu Angriffen an der Wohnanschrift von 

Parteimitgliedern, Amts- oder Mandatsträgerinnen und –trägern oder Menschen, 

denen eine Parteinähe zugeschrieben wird.  

Nach Auswertungen des Landeskriminalamtes kam es in Schleswig-Holstein im 

Zeitraum 01.01.2018 – 31.10.2020 insgesamt zu 41 Angriffen an der Wohnanschrift 

von entsprechenden Personen. Die Adressen der Bewerberinnen und Bewerber zu 

Wahlen und von Mandatsträgern und –trägerinnen werden bisher öffentlich bekannt 
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gemacht. Ausnahmen gibt es bis dato nur für diejenigen, die eine Meldesperre 

eingetragen haben. Durch die Änderung des § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz wurde 

die Eintragung einer Auskunftssperre erleichtert. Der Nachweis einer konkreten 

Gefahr ist für eine ebensolche Eintragung nicht mehr erforderlich.   

Demzufolge bedarf es einer entsprechenden Anpassung des schleswig-

holsteinischen Wahlrechts.   

Dem Öffentlichkeitsgrundsatz und der erforderlichen Transparenz des Wahlverfahrens 

für die Allgemeinheit steht das Interesse der Bewerberinnen und Bewerber und 

Mandatsträgerinnen und -träger an der Geheimhaltung der personenbezogenen Daten 

gegenüber. Um diese kollidierenden Interessen in einen Ausgleich zu bringen, 

erscheint die Angabe der Postleitzahl und des Wohnortes auf dem Stimmzettel als 

hinreichend. 

 

       

 

Thomas Jepsen    Bina Braun   

und Fraktion                        und Fraktion   

 


